
Halle Sonnabend

aus

Wir haben ſchon in Kürze den Ausgang des Strafprozeſſes
mitgetheilt welchen der Magiſtrat der Stadt Halle a S durch
die Stagtsanwaltſchaft anhängig gemacht hatte Nachſtehend
bringen wir nun die im Prozeſſe ergangenen amtlichen Akten
ſtücke wörtlich zum Abdruck und kommen auf die Urſachen des
Prozeſſes ſowie auf die Vorgänge u der mündlichen Haupt
verhandlung in einer anderen Beilage zurück

Awklage
des Erſten Staats awalt zu Halle a/S

gegen
1 den Redacteur Friedrich Auguſt Borſt hier geboren am

24 Oktober 1850 zu Mühlhauſfen evangeliſch
2 den Buchdruckereibeſitzer und Verleger Friedrich Chriſtian

Otto Hendei hier geboren am 14 September 1820 hier
evangeliſch

wegen Nachdrucks

Der Angeſchuldigte Borſt iſt verantwortlicher Redacteur der
Saale Zeitung der Angeſchuldigte Hendel Drucker und Ver
leger derſelben Beide ſind daher verantwortlich für den in
der SaaleZeitung bewirkten Nachdruck von Schriftwerken
Ein ſolcher Nachdruck iſt bewirkt worden in folgenden zwei
Fällen

1 Jn der 3 Beilage zu Nr 6 der SaaleZeitung vom
Januar wird der ſeitens des hieſigen Magiſtrats aus

gearbeitete Entwurf eines SchulgeldRegulativs welcher der
StadtverordnetenVerſammlung zur Beſchlußnahme unter
vreitet und zur Erleichterung der Verhandlung mit dieſer
Verſammlung in je einem Druckexemplar unter die einzelnen
Stadtverordneten zur Vertheilung gelangt war veröffentlicht
bevor eine öffentliche Berathung der Stadtverordneten
Verſammlung ſtattgefunden hatte

2 Jn der 3 Beilage zu Nr 20 der SaaleZeitung vom
24 Januar c iſt ein zu gleichem Zwecke ausgearbeiteter und
gedruckter Entwurf einer Armen und Waiſenordnung für
die Stadt Halle zu einer Zeit wo dieſe Vorlage noch im
Wege der kommiſſariſchen Verhandlung zwiſchen den ſtädtiſchen
Behörden erörtert wurde und für die öffentliche Beſprechung
noch nicht reif war veröffentlicht

Eine Genehmigung des Magiſtrats zum Abdruck dieſer Vor
lagen hatten die Angeſchuldigten nicht Sie konnten auch
keineswegs vorausſetzen daß der Abdruck ſeitens des Magiſtrats
genehmigt werden würde Vielmehr mußte es den An
geſchuldigten bekannt ſein daß der Magiſtrat ſeit Jahren
bemüht geweſen iſt die Mittheilung von Nachrichten kom
munalen Jnhaltes an die Saalezeitung zu verhindern und
ſolche vielmehr ausſchließlich ſeiner eigenen Zeitung dem
Hoalleſchen Tageblatte zuzuwenden

Jn dieſem Beſtreben iſt den Reportern der Saalezeitung
bereits ſeit mehreren Jahren der Zutritt zu den Räumen des
Rathhauſes abgeſehen von öffentlichen Verhandlungen ver
boten und ſind da trotzdem ſtädtiſche Angelegenheiteu diskreteſter

Natur in der Saalezeitung wiederholt publizirt wurden
ſämmtliche Magiſtrats und Polizeibeamte wiederholt ernſtlich
verwarnt worden der Saalezeitung derartige Mittheilungen
zu machen Auch ſind Unterſuchungen gegen ſtädtiſche Beamte
wegen derartigen Vertrauensbruches eingeleitet und iſt
namentlich der Angeſchuldigte Hendel zur Namhaftmachung
ſeiner Gewährsmänner aufgefordert und dabei um größere
Rückſichtnahme auf die durch dieſes Syſtem empfindlich
geſchädigten ſtädtiſchen Jntereſſen erſucht worden Uebrigens
iſt auch durch Publikation vom 23 Dez 1884 das Publikum
in Kenntniß geſetzt daß vom 1 Jan 1885 nur noch das
Tageblatt die amtlichen Erlaſſe des Magiſtrats 2c zur

offiziellen Veröffentlichung bringen werde und iſt dieſe Publi
kation auch wiederholt im Jnſeratentheil der Saalezeitung
aufgenommen

Endlich iſt nach der Publikation des Entwurfes zum Schul
e i an der Spitze des lokalen Theils des Tage
lattes gegen dieſe Publikation weil ohne amtliche Erlaubniß

erfolgt Verwarung eingelegt was die SaaleZeitung in ihrernächſten Nummer damit beantwortet e daß ſie pieſen Proteſt

für lächerlich erklärte und daß ſie ihrer Abſicht Ausdruck ver
lieh ſich in der weiteren Publikation magiſtratualer Aktenſtücke
nicht beirren laſſen zu wollen

Hieraus geht deutlich hervor daß den Angeſchuldigten über
eventuelle Zuſtimmung des Magiſtrates zu den qu Ver
öffentlichungen ein guter Glaube nicht beiwohnen konnte

Hiernach werden

J der p Borſt und Hendel angeklagt durch zwei ver
ſchiedene ſelbſtändige Handlungen im Januar 1885 zu Halle
a S den Nachdruck zweier vom Magiſtrat zu Halle aus
gearbeiteter Schriftwerke nämlich

a den Entwurf eines SchulgeldRegulativs
b den Entwurf einer Armen und WaiſenOrdnung

welche ohne des Magiſtrats mechaniſch ver
vielfältigt worden ſind vorſätzlich veranſtaltet zu haben in

h denſelben innerhalb des Deutſchen Reiches zu
verbreiten

II der p Hendel
durch zwei n ine Handlungen zu derſelben Zeit
ebenda vorſätzlich die sub J gedachten Nachdrucksexemplare

des Deutſchen Reiches gewerbsmäßig verbreitet zu
aben

Vergehen gegen die 88 4 18 25 27
Geſetz vom 11 Junt 1870 B G Bl S 329 und
8 74 St B

Der erforderliche Strafantrag iſt ſeitens des Magiſtrats fürjeden einzelnen u zeige iſt f Mia ma

2 Beilage zu Nr 237 der Saale Zeitung

Amkliche Aktenſtücke

wider die SaaleZeitung wegen Nachdrucks

Beweismittel ſind die Zeugen

1 Oberbürgermeiſter Staude hier
2 Bürgermeiſter Schneider hier

Jch beantrage
Eröffnung des Hauptverfahrens vor der Königl Straf

kammer hier

Halle a den 18 März 1885
Der Königliche Erſte Staatsanwalt

gez v Moers
An die Königliche Strafkammer I hier

Erklärung
des Vertheidigers Rechtsanwalt und Notar Wölfel in

Merſeburg Halle a/S auf die Anklage

Merſeburg 11 April 1884
Jn der Strafſache

gegen
den Redacteur Dr Auguſt Borſt und den Buchdruckereibeſitzer
Friedrich Chriſtian Otto Hendel in Halle a/S

wegen Nachdrucks

nicht zu eröffnen auf Grund folgender

Einwendungen
Die Anklage ſtützt ſich auf die 88 4 18 25 27 des Reichs

Geſetzes betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken
Abbildungen muſikaliſchen Kompoſitionen und dramatiſchen
Werken vom 11 Juni 1870 und 8 74 des ReichsStraf
geſetzbuches

Der S 4 des Geſetzes vom 11 Juni 1870 beſtimmt
wörtlich

Jede mechaniſche Vervielfältigung eines Schriftwerkes
welches ohne Genehmigung des Berechtigten S8 1 2 3
hergeſtellt wird heißt Nachdruck und iſt verboten

Zum Thatbeſtande des verbotenen Nachdrucks gehört
hiernach vor allem

1 vie Exiſtenz eines Schriftwerkes,
mechaniſch vervielfältigt worden iſt und

2 die Exiſtenz eines zum Verbote einer mechaniſchen Ver
vielfältigung Berechtigten

Wer aber unter Berückſichtigung der parlamentariſchen Ge
ſchichte und der Tendenz des Geſetzes vom 11 Juni 1870 die
Frage nach der Exiſtenz eines ſolchen Schriftwerkes und
eines ſolchen Berechtigten im vorliegenden Falle aufwirft
der hat dieſe Frage auch ſchon beantwortet ehe er ſie auf
geworfen hat

Denn was zunächſt den Begriff eines Schriftwerks im
Sinne des Geſetzes anlangt ſo heißt es in den Motiven mit
welchen der Geſetzentwurf ſeiner Zeit an den Reichstag des
Norddeutſchen Bundes gelangte wörtlich Nr 7 der Druck
ſachen S 20

Der Richter wird nicht leicht fehl greifen wenn er
davon ausgeht daß das Geſetz nicht jede Schrift ohne
weiteres ſondern nur ſolche Werke welche ſich als Ausflußeiner individnellen geiſtigen Thätigkeit darſtellen hat
ſchützen wollen

Und der Bericht der Reichstagskommiſſion welcher der Geſetz
entwurf infolge Beſchluſſes des Reichstags vom 26 März
1870 zur Vorberathung überwieſen war bezeichnet es den
Regierungs Motiven entſprechend auch vom Standpunkte des
Reichstages aus als die Abſicht des Geſetzes der geiſtigen
Arbeit ihren Lohn zu ſichern Es ſoll deshalb auch wie
der Bericht ausdrücklich betont nach dem Geſetze nur der
jenige die Rechte des Urhebers in Anſpruch nehmen
können welcher eine ſolche geiſtige Thätigkeit entfaltet

Jſt ja doch auch das Geſetz lediglich erlaſſen auf Grund
des Art Nr 6 der Verfaſſung des Norddeutſchen Bundes
zum Schutz des geiſtigen Eigenthums Zum Begriffe
eines Schriftwerks im Sinne des Geſetzes vom 11 Juni
1870 wird jedoch nicht nur erfordert

1 daß das Schriftwerk das Produkt einer eigenen
geiſtigen Thätigkeit ſei ſondern auch

2 daß es ſich dazu eignet Gegenſtand des literariſchen
Verkehres des e zu ſein Vgl Dr O Dambach
die Geſetzgebung des Norddeutſchen Bundes betreffend das
Urheberrecht c S 14

Wer in aller Welt aber will im Ernſt behaupten daß das
Schulgeldregulativ oder die Armen und Waiſenordnung

für die Stadt Halle das Produkt einer eigenen geiſtigen
Thätigkeit des halleſchen Magiſtrats iſt und gleichzeitig ein

Gegenſtand des literariſchen Verkehrs ſein kann
Denn abgeſehen von der Familienähnlichkeit die beide Schrift

ſtücke mit gleichartigen Geiſtesprodukten anderer Magiſtrate
haben würde ſich doch wohl auch ſchwerlich ein Verleger für
ſolche Schriftſtücke finden

Fehlt es hiernach für den Thatbeſtand des verbotenen
Nachdruckes ſchon an dem erſten Erforderniß nämlich an einem
Schriftwerke im Sinne des Geſetzes ſo iſt auch unſchwer

nachzuweiſen daß es außerdem noch an dem zweiten Haupt
erforderniß nämlich an einem zum Verbote der mechaniſchen

e Berechtigten fehlt
Denn Berechtigte im Sinne der S8 1 2 3 des Geſetzes

vom 11 Juni 1870 ſind doch nur
1 der Urheber eines Schriftwerkes
2 der Herausgeber eines aus Beiträgen Mehrerer

beantrage ich namens der Angeklagten das

welches

I beſtehenden

10 Oktober 1885
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dem Prozeſſe des Magiſtrates der Stadt Halle

ein einheitliches Ganzes bildenden
Werkes eines ſog Sammelwerkes 2

3 Die Erben und ſonſtigen Rechtsnachfolger des
Urhebers oder Herausgebers F 3

Zur letzten Kategorie zählt der Magiſtrat der Stadt
gewiß nicht Als Herausgeber eines einheitlichen Sammel
werkes betrachtet den Magiſtrat mit Recht auch die Anklage
nicht Alſo kann es ſich nur fragen ob der Magiſtrat in

alle für die von ihm ausgearbeiteten Entwürfe eines
chulgeldRegulativs und einer Armen und Waiſenordnu

den Schutz des Geſetzes vom 11 Juni 1870 als Urheber
eines Schriftwerkes in Anſpruch nehmen kann lwenn unter Schriftwerken im Sinne des Geſetzes nur re
zu verſtehen ſind welche ſich als Ausfluß einer individuellen
geiſtigen Thätigkeit darſtellen ſo folgt daraus mit logiſcher
Nothwendigkeit daß im Sinne des Geſetzes Urheber
eines Schriftwerkes immer nur eine beſtimmte phyſiſche Perſon
oder mehrere beſtimmte phyſiſche Perſonen als ſolche ſein
kann oder ſein können nie und unter keinen Umſtänden ein
aus wechſelnden phyſiſchen Perſonen beſtehendes Kollegium

Fehlt es hiernach im vorliegenden Falle aber ſowohl an einem
Schriftwerke als an dem Urheber eines ſolchen im Sinne

des Geſetzes ſo iſt ſchon damit der Anklage die rechtliche Baſis
entzogen

Nun beſtimmt freilich S 13 des Geſetzes
Akademien UUniverſitäten ſonſtige juriſtiſche Perſonen

öffentliche Unterrichtsanſtalten ſowie gelehrte und andere
Geſellſchaften wenn ſie als Herausgeber dem Urheber gleich
zu achten ſind S genießen für die von ihnen heraus
gegebenen Werke einen Schutz von dreißig Jahren nach deren
Erſcheinen

Allein weder iſt ein Magiſtrat eine juriſtiſche Perſon, noch
n man einen Magiſtrat als Geſellſchaft bezeichnen
ürfen
Außerdem ſchützt der S 13 auch nur einheitliche Sammel

werke und als ſolche können doch die in der SaaleZeitung
abgedruckten Entwürfe eines SchulgeldRegulativs und einer
Armen und Waiſen Ordnung abſolut nicht betrachtet

werden Vgl Dr O Dambach a a O S 29
Jch glaube hiermit den Nachweis erbracht zu haben daß die

Angeklagten indem ſie die mehr erwähnten Entwürfe in der
SaaleZeitung zum Abdruck brachten und durch dieſelbe ver
breiteten ſich eines durch das Geſetz verbotenen Nachdrucks
nicht ſchuldig gemacht haben Jch gehe aber auch noch einen
Schritt weiter indem ich behaupte

daß das Geſetz den Nachdruck ſolcher Enkwürfe nicht nur
nicht verbietet ſondern ſogar ausdrücklich erlaubt

nan der 8 7 des Geſetzes vom 11 Juni 1870 verordnet
unter e

Als Nachdruck iſt nicht anzuſehen
e der Abdruck von Geſetzbüchern Geſetzen amtlichen

Erlaſſen öffentlichen Aktenſtücken und Verhand
handlungen aller Art

Die in der Saale Zeitung abgedruckten Entwürfe eines
SchulgeldRegulativs und einer Armen und Waiſenordnung
für die Stadt Halle a/S ſind ſolche öffentliche Aktenſtücke die
ohne Genehmigung des Urhebers abgedruckt werden dürfen

Die Entſtehungsgeſchichte der vorher wörtlich wiedergegebenen
Geſetzesvorſchrift ergiebt das zur Evidenz

Der dem Reichstage vorgelegte Geſ Van entwurf unter
ſcheidet nämlich zwei Klaſſen amtlicher Publikationen

a Geſetzbücher Geſetze amtliche Erlaſſe der Behörden und
gerichtliche Erkenntniſſe

b bereits durch den Druck veröffentlichte amt
liche Denkſchriften Entwürfe Gutachten Rechtsſchriften
und andere öffentliche Akten oder Verhandlungen

Der Abdruck der Klaſſe a ſollte allgemein ungehindert ge
ſtattet bei Werken der Klaſſe b aber dem Verfaſſer oder der
Behörde das Recht eingeräumt ſein ſich auf dem Titelblatte
die ausſchließliche Publikation vorzubehalten

Bei den Berathungen in der Kommiſſion des t
wurde nicht verkannt daß unter Klaſſe b ſich ſchriftſtelleriſ
Erzeugniſſe befänden welche wohl Anſprüche auf Schutz gegen
Nachdruck erheben könnten namentlich amtliche Gutachten in
dem es wenigſtens zweifelhaft S ob man den Verfaſſern ſolcher
Gutachten nicht das Recht laſſen müſſe ihre Arbeit buch
händleriſch zu verwerthen

Die Kommiſſion entſchied ſich indeſſen ſchließlich dahin im
Intereſſe der unbeſchränkten Publizität die ganze Klaſſe b eben
falls unbedingt vom Nachdruckverbot auszuſchließen und es
wurde daher mit Beſeitigung aller Spezialitäten
nerell der Abdruck von Geſetzbüchern Geſetzen amtlichen Er
laſſen öffentlichen Aktenſtücken und Verhandlungen geſtattet

Nach dieſem legislativen Hergange ſo fährt Dr O Dam
bach S 93 a a O fort iſt es unzweifelhaft daß unter

öffentlichen Aktenſtücken und Verhandlungen jedes Schrift
ſtück zu verſtehen iſt welches eine öffentliche Behörde
oder ein öffentlicher Beamter über einen amtlichen Gegen
ſtand aus amtlicher Veranlaſſung verfaßt und daß
bierzu namentlich gerichtliche Erkenntniſſe amtliche Denk
ſchriften Entwürfe Gutachten Rechtsſchriften Berichte Pro
tokolle Beſcheide c gehören

Forſcht man aber nach dem legislativen Grunde für die
Vorſchrift des S 7e ſo findet man denſelben in den
Regierungsmotiven zu dem dem Reichstage vorgelegten Geſetz
entwurfe Nr 17 der Druckſachen S 25 dahin angegeben

daß es den Zwecken des Staates und des damit ver
bundenen politiſchen Lebens widerſpricht Angelegenheitenderen allgemeinſte Mittheilung wünſchenowerth zum

Gegenſtande eines Privatrechtes zu machen das
Ausſchließlichkeit der dem Urheber zuſtehenden Mittheilungs

L befugniß der ſchnellen und billigen reitung hinderu r ſch g
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Es bedarf hiernach keines weiteren Eingehens auf die auch
nicht unintereſſante Rechtsfrage ob der Redacteur der Ver
leger und der Drucker einer Zeitung ſchon vermöge ihrer
preßgeſetzlichen Verantwortlichkeit für den Jnhalt der Zeitung
oder nur dann wegen verbotenen Nachdrucks beſtraft werden
können wenn ihnen im konkrete Falle v 18 des
S rn 11 Juni 1870 Vorſatz oder Fahrläſſigkeit nach

ieſen iſtEbenſowenig liegt eine Veranlaſſung für mich vor mich
mit dem dramatiſchen Hintergrunde der Anklage zu befaſſen

Denn wenn der Magiſtrat der Stadt Halle a wie ich
Evidenz bewieſen zu haben glaube überhaupt kein Rechtt der Saale geitung den Abdruck amtlicher Erlaſſe und

anderer öffentlicher Aktenſtücke zu verbieten ſo ſind die in der
Anklage geſchilderten Vorgänge insbeſondere aber die in der
Anklage erwähnten Mittel welche der Magiſtrat in Anwendung

racht hat um die Mittheilung von Nachrichten kommunalen
nhalts an die SaaleZeitung zu verhindern, ohne rechtliche

Bedeutung für die Schuldfrage
Ein allgemeineres Intereſſe haben jene Vorgänge immerhin

inſoweit als ſie beweiſen daß der Magiſtrat der Stadt Halle
r das zu verhindern ſucht was die geſetzgebenden Faktoren
Reichs durch S 7oe des Geſetzes vom 11 Juni 1870 als

im Einklange mit den Zwecken des Staates und des damit
verbundenen politiſchen Lebens zu fördern beſtrebt geweſen ſind

Und es darf ſich unter dieſen Umſtänden der Magiſtrat der
Stadt Halle a S gewiß nicht wundern wenn der Proteſt
den er im Halleſchen Tageblatte gegen die Veröffentlichung des
SchulgeldRegulativs erhoben hat nicht diejenige ernſte
Beachtung gefunden hat auf die ſonſt Kundgebungen des
Magiſtrats einer großen Stadt gerechten Anſpruch haben

Der Rechtsanwalt
gez Wölfel

An das Königliche Landgericht
Strafkammer

zu Halle a S

Beſchluß
des Königlichen Landgerichts I Strafkammer

zu Halle a/S
Jn der Strafſache wider

1 W Redacteur Friedrich Auguſt Borſt zu Halle aS
un

2 den Buchdruckereibeſitzer und Verleger Friedrich Chriſtian
Otto Hendel zu Halle a/S

wird wegen der in der Anklageſchrift der Königlichen Staats
anwaltſchaft vom 18 März 1885 gegen ſie erhobenen Be
ſchuldigung

I Beide
durch zwei ſelbſtändige Handlungen im Januar 1885 zu
Hell a/S den Nachdruck zweier vom Magiſtrate zu

alle a/S ausgearbeiteter Schriftwerke nämlich
a den Entwurf eines SchulgeldRegulativs
b den Entwurf einer Armen und Waiſenordnung

welche ohne Genehmigung des Magiſtrats mechaniſch verviel
ältigt worden ſind vorſätzlich veranſtaltet zu haben in der
u denſelben innerhalb des Deutſchen Reiches zu re
reiten

II der pp Hendel allein
durch zwei fernere ſelbſtändige Handlungen zu derſelben
Zeit ebenda vorſätzlich die sub I gedachten Nachdrucks
exemplare innerhalb des Deutſchen Reiches gewerbsmäßig
verbreitet zu haben

Vergehen gegen S8 4 1 8 25 27 des Geſetzes vom
11 Juni 1870 und S 74 des Strafgeſetzbuchs

das Hauptverfahren nicht eröffnet
Gründe

Nach S 7 liüt e des Geſetzes vom 11 Juni 1870 betreffend
das Urheberrecht an Schriftwerken 2c iſt als Nachdruck nicht
anzuſehen Der Abdruck öffentlicher Aktenſtücke und Verhand
lungen aller Art Die Entſtehungsgeſchichte dieſer Geſetzes
vorſchrift lehrt daß die Ausnahme alle diejenigen Schrift
werke begreift welche von einer öffentlichen Behörde über
einen amtlichen Gegenſtand aus amtlicher Veranlaſſung
verfaßt ſind ek Dambach die Geſetzgebung des Norddeutſchen
Bundes betreffend das Urheberrecht 2c S 98

Die von den Angeſchuldigten in der SaaleZeitung ab
gedruckten Entwürfe eines Schulgeldregulatios und einer Armen
und Waiſenordnung enthalten die aufgezählten Merkmale eines

öffentlichen Aktenſtückes ſämmtlich da ſie von Magiſtrats
beamten in amtlicher Eigenſchaft nämlich behufs Vorlegung an
das Stadtverordnetenkollegium verfaßt ſind und da ſie ferner
Materien deren Ordnung der amtlichen Fürſorge des Magi
ſtrats mit anvertraut iſt zum Gegenſtande haben Der Um
ſtand daß die in Rede ſtehenden Entwürfe zur Zeit ihres Ab
drucks durch die Angeſchuldigten nach dem Willen des Magiſtrats
in die Oeffentlichkeit noch nicht gelangen ſollten kann denſelben
die Qualität als öffentliche Aktenſtücke nicht nehmen denn nach
dem oben Geſagten gehört es zu den Merkmalen dieſer letzteren
nicht daß ſie für die Oeffentlichkeit beſtimmt ſind oder gar
daß ihr Urheber ſie der Oeffentlichkeit zu übergeben beabſichtigt
Es kommt hinzu daß die Angeſchuldigten aus den abgedruckten
Schriftwerken ſelbſt gar nicht erſehen konnten daß der Magiſtrat
von Halle die Abſicht ſeine Entwürfe geheim zu halten
hege wenigſtens enthalten die zu den Akten übergebenen
Exemplare der Entwürfe eine Notiz daß ihr Jnhalt geheim
ſei oder ſie zur Vorlage in geheimer Sitzung oder in
Kommiſſionsſitzung beſtimmt ſeien nicht

Die den Angeſchuldigten zur Laſt gelegten Handlungen ſtellen
ſich hiernach als Nachdruck beziehentlich Verbreitung nach
gedruckter Schriftwerke nicht dar was die getroffene Ent
ſcheidung rechtfertigt

gez Werner RothAusgefertigt

Halle a 1 Mai 1885
Wagner

Gerichtsſchreiber des Kgl Landgerichts
An den Buchdruckereibeſitzer

und Verleger

Hartmann

Herrn Friedrich e Wo Otto Hendel
ier

Druck und Verlag von Otto Hendel

Beſchluß
des Königlichen Oberlandesgerichts Strafſenat

zu Naumburg a S

In der Strafſache wider
1 den Redacteur Friedrich Auguſt Borſt zu Halle a S
2 den Buchdruckereibeſitzr und Verleger Friedrich

Chriſtian Otto Hendel ebenda
wegen Nachdruck

hat der Strafſenat des Königlichen Oberlandesgerichts zu
Naumburg a S auf die vom Königlichen Erſten Staats
anwalt s den Beſchluß des Königlichen Landgerichts zu
eng a
ortige Beſchwerde vom 7 Mai 1885

in Erwägung
daß im Januar 1885 durch die SaaleZeitung deren ver
antwortlicher Redacteur der Angeſchuldigte Borſt und deren
Drucker und Verleger der Angeſchuldigte Hendel iſt zwei vow
Magiſtrat zu Halle a S ausgearbeitete Schriftwerke

a der Entwurf eines SchulgeldRegulativs
b der Entwurf einer Armen und Waiſenordnung

veröffentlicht dieſe Schriftſtücke aber als öffentliche Aktenſtücke
nicht anzuſehen ſind inſofern ſie nicht bekannt gemacht waren auch
noch nicht den Gegenſtand einer öffentlichen Berathung ge
bildet hatten ſondern ihre Vervielfältigung nur veranlaßt
war um die ſpäteren Berathungen vorzubereiten

beſchloſſen

daß gegen

1 den Redacteur Friedrich Auguſt Borſt zu Halle a S
2 den Buchdruckereibeſitzer und Verleger Friedrich

Chriſtian Otto Hendel ebenda
welche hinreichend verdächtig erſcheinen durch zwei ver
ſchiedene ſelbſtändige Handlungen im Januar 1885 zu
Halle a ohne Genehmigung des Magiſtrats daſelbſt
durch mechaniſche Vervielfältigung den Nachdruck zweier von
Magiſtrate zu Halle a/S ausgearbeiteter Schriftwerke
nämlich

a Entwurf eines Schulgeldregulativs
b Entwurf einer Armen und Waiſenordnung ver

anſtaltet zu haben in der Abſicht dieſelben innerhalb des
Deutſchen Reiches zu verbreiten

ſowie gegen den Hendel außerdem weil er hinreichend ver
dächtig iſt

durch zwei fernere ſelbſtändige Handlungen zu derſelben Zeit
ebenda vorſätzlich die vorgedachten Nachdruckexemplare inner
Le des Deutſchen Reiches gewerbsmäßig verbreitet zu

aben
Vergehen gegen die 88 A4 18 25 27 Geſetz vom

11 Juni 1870 und S 74 des Strafgeſetzbuchs
das Hauptverfahren vor der Strafkammer des Königlichen
Landgerichts zu Halle a/S zu eröffnen

Naumburg g/S den 5 Juni 1885
Königliches Oberlandesgericht

Strafſengt
Unterſchriften

vom 18 April 1885 rechtzeitig erhobene ſo

S e
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